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eingedenk dessen, daß die Vorbereitung und Begehung des 
zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der Jugend im 
Jahre 1995 eine besondere Gelegenheit bietet, die BediIrfnisse 
und Bestrebungen der Jugend erneut in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit zu rOcken. die ZlIsammllllllrbeit bei der 
Behandiung von Jugendfragen auf a11en Ebenen zu verstlIrken 
und konkrete Maßnahmen zugunsten der Jugend zu ergreifen. 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekre
tlIrs3ll und den darin enthaltenen Empfehlungen; 

2. ersucht die Kommission fiIr soziale Entwicklung, auf 
ihrer vierunddreißigsten Thgung den Entwurf des Weltaktions
programms fiIr die Jugend bis zum Jahr 2000 und dnnach40 

vorrangig weiter zu prüfen und ihn auf dem Weg aber den 
Wrrtschafts- und Sozialrat der Genera1versammlung auf ihrer 
filnfzigsten Thgung vorzulegen; 

3. beschUeßt. der Begehung des zehnten Jahrestags des 
Internationalen Jahres der Jugend auf ihrer filntZigsten Thgung 
bis zu vier Plenarsitzungen zu widmen und das Weltaktions
programm fiIr die Jugend bis zum Jahr 2000 und danach im 
Hinblick auf seine Verabschiedung zu prl1fen; 

4. bittet die Mitgliedstanten, aufhnher politischer Ebene 
an den Plenarsitzungen reil,.mebmen, und ersucht das Sekretn
riat, diese Sitzungen m!lgJichst mn den 24. Oktober 1995 
anzubernmnen, mn eine solche ThiInalune zu erleichtere; 

5. beschließt, den zehnten Jabrestag der Venmsta1tung 
des Internationalen Jahres der Jugend zu begeben, indem sie 
1995 auf ihrer filnfzigsten Thgung einen Tag zum Internn
tionalen 'Illg der Jugend bestimmt; 

6. legt den Mitgliedstanten nahe, sicherzustel1en, daß den 
Jugendlichen und den Jugendorgnnisationen enlsptechende 
Gelegenheit geboten wird, sich an der einzeIstaatlichen 
Aussprache im Vorfeld des zeboten Jahrestags der Vet'
anstaltung des Internationalen Jahres der Jugend zu beteiligen 
und dazu beizutragen; 

7. bittet die Regierungen, ganz besonders die Möglich
keit ins Auge zu fassen, in ihre staatlichen Delegntionen fiIr die 
vierunddreißigste Thgung der Kommission fiIr soziale Ent
wicklung und die fiJntZigste Tagung der Generalversammlung 
auch Vertreter der Jugend anfzuoebmen; 

8. fordert den Genera1sekretllr nachdrfJckllch auf, der 
Umsetzung des Weltaktionsprogramms fiIr die Jugend bis zum 
Jahr 2000 und dnnach besondere Aufmerksamkeit zu widmen 
und das Programm zu diesem Zweck im Rahmen der vorhan
denen Mittel aus dem ordentlichen Haushalt zu unterstlltzen 
und sich außerdem fiIr die Bereitstellung außerplanmHßiger 
. Mittel einzusetzen; 

9. ersucht den Generalsekretllr. dafiIr So!ge zu tragen, 
daß die zuständigen Organisationen und Organe der Vereinten 
Nationen im Kontext des Weltaktionsprogramms fiIr die. 
Jugend bis zum Jahr 2000 und danach Maßnabmen zugunnten 
der Jugend in ihre Progt8IDIlle aufnehmen. 
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" Siehe IlICN.5I19!l3!IO und PICN.stt!l93lL.lI, AnIIaDs 

49/153. Wege zur voIlstilDdlgen integration Behinderter In 
die Gesell!dmft: Anwendung der RaJunenbestIm
mnogen fiIr die Herstellung der Cltannmglelehheit 
fiIr Behinderte und Umsetzung der Langfrlsdgen 
Strategie zur DurchfiIhrung des Weltakfions
JIlIIIjiWDDiS fiIr Behfnderte bis zum Jahr 2000 und 
danaeh 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/96 vom 20. Dezember 
1993. mit der sie die Rabmenbestimmungen fiIr die Her
stellung der Chancengleichheit fiIr Behinderte verabschiedet 
hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 37/52 vom 
3. Dezember 1982, mit der sie das Weltaktionsprogramm fiIr 
Behinderte<! verabschiedet hat, 

ferner unter Hinweis auf alle ihre entsprechenden Resolu
tionen, namentlich die Resolutionen 37/53 vom 3. Dezember 
1982, 46/96 vom 16. Dezember 1991. 47/88 vom 
16. Dezember 1992 sowie 48/95 und 48199 vom 20. Dezember 
1993. 

etfreut aber die uneingescbriinkte Bekriiftigung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten Behinderter in der 
ErkIlirung und dem Aktionsprogramm voo Wren'. die am 
25 • .tuni 1993 von der Weltkonferenz aber Menschenrechte 
verabschiedet wurden. sowie dariIber, daß in dem Aktions
programm der lnternationa1en Konferenz aber Bevö11rerung 
und Entwicklung'" unter anderem die dringende Notwendig
keit anerkannt wird, das Ziel der vollen Thilhabe und Gleich
berechtigung fiIr Behinderte zu erreichen, 

in BekriJ,ftigung der weiteren GiIltigkeit und des fort
bestehenden Wertes des Weltaktionsprogramms fiIr Behinder
te, das einen stahileo und innovativen Rahmen fiIr behinder
tenbezogene Fragen darstellt, 

von neuem dmauf hinweisend, daß es Aufgabe der Regie
rungen ist, die Schnmken und Hindemisse zu beseitigen oder 
beseitigen zu helfen, die sich der vol1stlindigeo Integrntion von 
Behioderteo in die Gesellschaft und ihrer Thilhabe an gesell
schaftlichen Belangen entgegeostellen, und ihre Bemühungen 
um die Ausarbeitung einzehrtaatlicher Politiken Z1D' Erreichung 
bestimmter Ziele uoterstfltzend, 

in Anerkennung des Beitrags oichtstant1icher Otgaoisatio
nen, namentlich der Behinderteoorgnnisationen, zu den 
weltweiten Bemftbungen mn die volle Thilhabe und Gleichbe
rechtigung von Behinderten, 

Im Bewußtsein der großen Hindernisse, die sich der 
DurChfnhrung des Weltaktionsprogramms fiIr Behinderte 
entgegenstellen. darunter an erster Stelle die unzulängliche 
Zuweisung von Mittelo. 

unter gebahrender Beachtung der in Abscboitt I der 
Rahmenbestimmungen aufgefilhrten Voraussetzungen fiIr die 
gleichberechtigte 'Thilhabe. namentlich einzelsiaatliche Maß.. 
nahmen Z1D' gese11scbaftlichen Bewußtseinshildung in bezug 

.. _IlICN.5I1993/10 undPICN.5/I!l93IL.lI, Anhang. 
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auf Behinderte, ihre Rechte, ihre Bedürfnisse, ihr Potential und W. bittet die Regierungen und den Privatsektor. den 
die Notwendigkeit, diese zu verwirklichen, sowie auf ihren Freiwilligen Behindertenfonds der Vereinten Nationen sinnvoll 
Beitrag, sowie ebensolche Maßnabmen zur Gewährung einer zu unterstfltzen mit dem Ziel, die Anwendung der Rahmen-
wirksamen medizinischen einschließlich psychiatrischen Be- bestimmungen im Rahmen des Weltaktionsprogramms fiIr 
treuung, zur Gewilhrleistung von Rehabilitationsdiensten und Behinderte zusiItzlich zu unleistfllzen; 
zur Schaffung und Unterhaltung von Unterstfl1zungsdiensten. 
einschließlich technischer Hilfen fiIr Behinderte, die ihnen 
helfen sollen, im tlIglichen Leben IInabblingiger zu werden und 
ihre Rechte wahrzunehmen, 

I 

RAllMENBEsTIMMuOEN PÜR Dm Hl!RsTBI.LUNG DER 
CHANCIlNGLElCHHElT PÜR BIlHINDl!1m! 

1. [orden alle Regierungen nochdriJcldlch ar4. in 
:z.II!!I!mmeuarbeit und mit Unterstfltzung entsprechender 
Organisationen die in der Anlage zu ihrer Resolution 48/96 
enthaltenen Rahmenbestimmungen fiIr die Herstellung der 
Chancengleichheit fiIr Behinderte anzuwenden; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit 
Behindertenorganisationen oder deren Vertretern behin
denmgsbezogene Programme fiIr die Anwendung der Rahmen
bestimmungen sowohl auf nationaler als auch auf lokaler 
Ebene zu erarbeiten und behindemngsbezogene Komponenten 
in alle Planungs., Grundsatz- und EntwickIungsprogramme 
aufzunehmen; 

3. bittet die Mitgliedstaaten tl14Perdem, im Znsammeu
hang mit der Erarbeitung von behinderongsbezogenen Pr0-
grammen nach Bedarf Fristen fiIr die Erreichung bestimmter 
Ziele oder Zielgrijßen zu setzen; 

4. bestllrkt die Regierungen, zur vollstlindigen Anwen
dung der Rahmenbestimmungen nach Bedarf rechtliche und 
administrative Maßnahmen zu ergreifen; 

5. setzt sich tl4ftJr ein, daß bei bevorstehenden wichtigen 
Veranstaltungen, so·auch bei dem Weltgipfel fiIr soziale Ent
wicklung 1995 und der Vierten Weltfrauenkonferenz: 
Maßnahmen fiIr Gleichberechtigung, Entwicklung und 
Frieden, Behindertenfrag behsndelt werden, die einen Bezug 
zum Thema dieser VeranstaItungen haben; 

6. begrliPt die Ernennung eines Sonderberichterstatters 
fiIr Behindertenfragen mit dem Auftrag, die Anwendung der 
Rahmenbestimmungen zu überwachen und der Kommission 
fiIr soziale Entwicklong auf ihrer vierunddreißigsten und 
flInfunddreißigsten Thgung Berichte vorzulegen; 

7. begrliflt tl14Perdem die Einsetzung eines Sachver
stliDdigengremiums, wie in Abschnitt IV Ziffer 3 der Rahmen
bestimmungen erwiibnt; 

8. ermutigt den Genera1sekretär und die zuständigen 
Organisationen der Vereinten Nationen, in Abstimmung mit 
den Mitgliedstaaten die Erarbeitung eines weltweiten Behin
derungsindikato abzuschlIeßen, und ermutigt außerdem den 
Sonderbericbterstatter, diesen bei seiner zukflnftigen Atbeit 
nach Bedarf heraJlzuzieben; 

9. stellt mit Genugtuung fest. daß mehrere Mitgliedstaa
ten Beitriige zur Unterstfltzung der Arbeit des Sonderbericht
etstalteis geleistet beziebnngsweise ihre Absicht bekundet 
haben, dies zu tun; 

11. ersucht den Generalsekretllr, die wirksame Überwa
chung der Rahmenbestimmungen durch den Sonderbericht
etstattex zu unterstfltzen, und bittet wn freiwillige Beitriige zur 
F'manzierung der diesbezDglichen Tätigkeit des Sonderbericht-
eIstatters; 

12. ersucht den GeneraIsekretlI artJerdem, der General
versammlung auf ihrer zweiundfOnfzigsten Thgung fIber die 
DurchfiIhrnng dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

n 
LANGFRISI'IGE S'i'RATEGJB ZUR DuRCHfIOHRUNG DES WEl:r

AKTIONSPROGRAMMS PÜR BmlINDI!RI'B BIS ZUM JAHR 2000 
UND DANACH 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekretär 
über die DurcbfDhrung des Weltaktionsprogramms fiIr 
Behinderte"; 

2. [orden die Regierungen ar4. bei der DurcbflIhtung des 
Weltaktionsprogramms die in der Langfristigen Strategie zur 
DurchfiIhrung des Weltaktionsprogramms fiIr Behinderte bis 
zum Jaht 2000 und danach vorgeschlagenen Elemente, die im 
Anhang zu dem genannten Bericht des GeneraIsekretlirs 
beschrieben sind, zu betilcksichtigen; 

3. nimmt mit Interesse Kenntnis von den verschiedenoo 
Aktivitäten und Beiträgen dutch Programme und 0rganisatio
nen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Behindenmg; 

4. ersucht die Regionalkommissionen und andere 
regionale Organisationen, die Anpassung der auf weltweiter 
Ebene eIwbeiteten Ansätze, Normen und behindertenbezuge
nen 'Il:chnologien an die besonderen Gegebenheiten der 
jeweiligen RegIon sowie ihre Weitergabe zu fördern; 

5. [orden die inteInationaIen Organisationen nochdrllclc
lieh ar4. die regiona1en und nationalen Pläne zu unterstfltzen; 

6. ersucht den Genera1sekretJi, dafiIr Sorge zu tragen, 
daß die wirksame Anwendung der Langfristigen Strategie 
angemessene Unterstfltzung findet; 

7. ersucht den Generalsekretär artJerdem, der General
versammlung auf ihrer zweiundfllnfzigsten Thgung fIber die 
Umsetzung der Langfristigen Strategie Bericht zu erstatten. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491154. JugendpoDtiken und Jugendplogtwnme 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 321135 vom 
16. Dezember 1m und 36117 vom 9. NovembeJ: 1981. mit 
denen sie die Richtlinien fiIr die Verbesserung der Kommuni-

" N49/43S. 




